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A. Auftrag und Auftragsdurchführung 
 

1. Die Gemeinde Apen hat uns mit Schreiben vom 3. Januar 2024 beauftragt, eine betriebs-

wirtschaftliche Beurteilung der vorläufigen Kaufpreisermittlung der Anlagen zur Abwas-

serbeseitigung von der EWE AG vorzunehmen.  

 

 Grundlage des Auftrages war unser Angebot an die Gemeinde Apen vom 3. Januar 

2024. Wir haben den von der EWE zur Verfügung gestellten Rückkaufswert (Sachzeit-

wert) verifiziert (Verprobung des Mengengerüstes, nachvollziehen der rechnerischen 

Richtigkeit, Kontrolle ob vertragliche Grundlagen beachtet wurden) und die Angemes-

senheit der verwendeten Indizes im Rahmen der Beurteilung der Sachzeitwertermittlung 

untersucht. 

 

2. Für die Bearbeitung des Auftrages wurden uns u.a. folgende Unterlagen zur Verfügung 

gestellt: 

  

 den Vertrag über die Beseitigung der Abwässer zwischen der Gemeinde Apen und 
der Energieversorgung Weser-Ems-AG vom 22. Dezember 1993 nebst Anlagen, 

 die 1. Änderung des zwischen der EWE und der Gemeinde Apen geschlossenen 
Vertrages, 

 die von EWE AG übermittelte Sachzeitwertermittlung sowie das handelsrechtliche 
Anlagevermögen für das Abwassernetz der Gemeinde Apen zum 31.12.2024. 

 

3. Grundlage unseres Auftrages sind die in der Anlage beigefügten "Allgemeine Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften" vom 1. Januar 2024. 

 

B. Sachverhaltsdarstellung 
 

4. Die Gemeinde Apen hat Ende 1993 mit Wirkung zum 1. Januar 1994 einen Vertrag über 

die Beseitigung der Abwässer mit der EWE AG abgeschlossen. Der Vertrag wurde vor 

dem Hintergrund des § 149 NWG a. F. geschlossen. Der Vertrag hat durch die von Ihnen 

ausgeübte Kündigung eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024. 

 

 Die Gemeinde Apen bzw. der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) 

wird die Anlagen zum 1. Januar 2025 von der EWE AG zum vertraglich definierten Preis 

übernehmen. Der voraussichtliche Rückkaufswert soll mit hinreichender Genauigkeit auf 

Basis des Anlagenbestandes zum 31. Dezember 2024 ermittelt und plausibilisiert wer-

den. 
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C. Vertragliche Grundlagen 
 

5. Für den Fall der Beendigung des Vertrages gelten die §§ 11 Abs. 4 – 6 geregelten Rück-

nahmeverpflichtungen bzw. Rechte der Gemeinde Apen. 

 

6. Die sind wie folgt formuliert: 

 

 § 11 Gültigkeit und Kündigung 

4. Endet dieser Vertrag, gleich aus welchem Grunde, sind auch die in diesem Vertrag 

genannten Verträge beendet bzw. gehen auf die Gemeinde über. Dieses löst bei den 

überlassenen Grundstücken und Anlagen die Rückübertragung an die Gemeinde aus. 

Die EWE überlassenen Grundstücke, Anlagen und Einrichtungen, die öffentliche Einrich-

tungen im Sinne von § 1 dieses Vertrages sind, sowie sämtliche Bestands- und Pla-

nungsunterlagen bezüglich der Abwasseranlagen, gleich, ob sie von der Gemeinde oder 

von EWE hergestellt oder angelegt wurden, sind der Gemeinde zum Eigentum zu über-

tragen. Die Gemeinde ist verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzungen die Rücküber-

tragung vorzunehmen. Die Übertragung hat belastungsfrei zu erfolgen. 

 

5. Die Gemeinde hat bei Vertragsbeendigung an EWE einen Rückkaufpreis zu zahlen, 

der dem Sachzeitwert entspricht. Die zeitliche Abwicklung des Rückkaufes ist in Ver-

handlungen zwischen EWE und der Gemeinde zu klären. 

 

6. EWE wird der Gemeinde nach der Rückübertragung das für den Betrieb der Abwas-

serreinigungsanlage notwendige Personal überlassen. Sofern dies aus Sicht der EWE 

nicht möglich ist, wird EWE bis zur Einarbeitung von Fachpersonal – maximal jedoch für 

5 Jahre nach Rückübertragung – die Betriebsführung der Anlage gegen Kostenerstat-

tung übernehmen. 

 

7. Über diese Regelungen hinaus ist der Rückkaufswert in einer Ergänzung zum Vertrag 

noch einmal definiert. Entsprechend der Ergänzung zum Vertrag ist der Rückkaufswert 

wie folgt zu ermitteln: 

 

Die Kommune hat bei Vertragsbeendigung an EWE einen Rückkaufpreis zu zahlen, der 

dem Sachzeitwert entspricht. Der Sachzeitwert errechnet sich auf der Basis des Wieder-

beschaffungswertes unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer und eventuell erhal-

tener Zuschüsse nach folgender Formel: 
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  Sachzeitwert =  (AHK- TGZ) x WBI x Restnutzungsdauer 

                          Individuelle Gesamtnutzungsdauer 

 

Dabei wird das tatsächliche Anschaffungs- bzw. Herstellungsdatum zugrunde gelegt. 

 

Ausnahme: 

Mit Vertragsabschluss von EWE übernommene Anlagenteile, deren Gesamtnutzungs-

dauer die tatsächliche Vertragsdauer überschreiten und in die zwischenzeitlich nicht re-

investiert wurde, werden abweichend von der vorstehenden Regelung wie folgt bewertet: 

 

  Rückkaufpreis =  Kaufpreisanteil x Restnutzungsdauer 

      Gesamtnutzungsdauer  

 

Für diesen Fall beginnt die Nutzungsdauer mit Vertragsabschluss.  

 

Der Sachzeitwert wird durch einen von beiden Parteien zu benennenden Gutachter er-

mittelt. Einigen sich beide Parteien binnen sechs Monaten vor Vertragsablauf nicht auf 

einen Gutachter, so haben beide Parteien das Recht, den Präsidenten der Industrie- und 

Handelskammer Oldenburg um Benennung eines Gutachters zu ersuchen. 

 

Die Gesamtnutzungsdauer beträgt für: 

 

Bauteile    25 Jahre 

Maschinenteile   10 Jahre 

Gefälleleitungen  50 Jahre 

Druckrohrleitungen  30 Jahre 

Grundstücksanschlüsse 50 Jahre 

Fahrzeuge   4 Jahre 

Inventar    10 Jahre 

 

 

8. Die Klausel führt dazu, dass die bei Vertragsbeginn übergebenen Anlagen, sofern noch 

keine Reinvestition erfolgte, ohne Anwendung eines Indizes auf Basis des gezahlten 

Kaufpreises bewertet werden. Der von EWE an die Gemeinde gezahlte Kaufpreis wird 

um die zwischenzeitlich verrechnete Abschreibung auf Basis der im Vertrag definierten 

Nutzungsdauer gemindert. Für die bereits übernommenen Anlagen kommt hierbei aller-

dings die Sonderregelung zur Anwendung, dass fiktiv angenommen wird, dass die 
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Anlagen bei Übertragung von der Gemeinde auf die EWE faktisch neuwertig gewesen 

wären, da eine Gesamtnutzungsdauerannahme getroffen wird.  

 

Für Anlagen, in welche EWE bereits reinvestiert hat bzw. für Erweiterungen, kommt die 

generelle Sachzeitwertklausel unter Berücksichtigung des Wiederbeschaffungskosten-

indizes zur Anwendung.  

 

9. Damit hat die Gemeinde Apen auf Investitionen der EWE, auch wenn es für diese neuen 

Anlagen zwischenzeitlich noch nicht zu einer Reinvestition gekommen ist, preisstei-

gernde Elemente bei Übernahme der Anlagen zu vergüten. Im Weiteren ist zu beachten, 

dass der Rückkaufswert bei Übertragung von der EWE auf die Gemeinde der Umsatz-

steuer zu unterwerfen ist. Hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht sind im Vertrag keine ex-

plizierten Regelungen getroffen. 

 

10. Auf Basis der vorgenannten Regelungen hat die EWE den Sachzeitwert für die Abwas-

seranlagen zum 31. Dezember 2024 mit € 5.100.251,39 netto ermittelt. 

 

11. Ausgehend von diesem Wert verändert sich der Rückkaufpreis zum Ende diesen Jahres 

nur noch durch: 

 tatsächliche Anlagenzugänge in 2024, 

 tatsächliche Anlagenabgänge mit RBW in 2024, 

 die vorzunehmende Abschreibung für diese Anlagen für das Jahr 

2024, 

 die Entwicklung des Preisindizes vom 1. Januar 2024 zum 1. Januar 

2025. 

Die diesbezügliche Ermittlung haben wir in der Anlage beigefügt. 

 

12. Entsprechend dem Auftragsschreiben sind wir gehalten, die Angemessenheit der Indi-

zes zu beurteilen. Die EWE hat für die Ermittlung der Tagesneuwerte die Index-

reihe 2023 der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, herangezogen. Wir haben uns in 

Stichproben davon ein Bild gemacht, ob die Indizes sachgerecht bei der Berechnung 

berücksichtigt worden sind.  

 

13. Die Anwendung der Indexreihen auf die einzelnen Anlagenklassen unter Berücksichti-

gung des Jahres der Anschaffung bzw. der Herstellung der Anlagen wurde sachgerecht 

durchgeführt. 
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14. Gleiches gilt für die vertragskonforme Anwendung der Nutzungsdauern, soweit diese 

vertraglich fixiert wurden. Bei Anlagen, deren Nutzungsdauer nicht vertraglich geregelt 

wurde, sind die von der EWE angesetzten Nutzungsdauern plausibel. Der verwendete 

Index ist in der Ver- und Entsorgungsbranche eine gängige Indexreihe, insofern erachten 

wir diesen Index für geeignet. 

 

15. Das von der EWE übermittelte Mengengerüst haben wir soweit möglich verplausibilisiert. 

Dazu haben wir das Mengengerüst mit dem uns bekannten Mengengerüst aus 2019 ver-

glichen. Dabei kam es zu keinen Abweichungen. Darüber hinaus haben wir die Straßen-

namen der im Anlagengitter aufgeführten Leitungen stichprobenartig geprüft, ob sich in-

nerhalb des Gemeindegebietes eine entsprechende Straße befindet. Auch hier konnten 

wir keine Abweichungen feststellen. Ob das Mengengerüst alle für den Betrieb der Ab-

wasserentsorgung notwendigen Anlagen enthält, haben wir nicht überprüft. Dort müsste 

ggfs. noch eine Überprüfung mit der technischen Abteilung des OOWV mit der EWE 

stattfinden. 

 

16. Insgesamt würde sich ein aus unserer Sicht korrekt aus den vertraglichen Vorgaben er-

mittelter Rückkaufpreis zum 31. Dezember 2024 von € 5.100.251,39 netto ergeben. Hin-

sichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung enthält der Vertrag keine Regelungen. Un-

ter Berücksichtigung einer zusätzlichen Belastung mit Umsatzsteuer beträgt der Brutto-

kaufpreis € 6.069.299,15.  
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D. Zusammenfassung 
 
 

17. Die EWE hat den Sachzeitwert zum 31. Dezember 2024 mit € 5.100.251,39 netto ermit-

telt. Unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Belastung mit Umsatzsteuer beträgt der 

Bruttokaufpreis € 6.069.299,15.  

 

Die bei der Ermittlung verwendeten Nutzungsdauern, soweit diese vertraglich fixiert wur-

den, entsprechen den vertraglichen Regelungen. Bei Anlagen, deren Nutzungsdauer 

nicht vertraglich geregelt wurde, sind die von der EWE angesetzten Nutzungsdauern 

plausibel. 

 

 Der verwendete Index ist eine in der Ver- und Entsorgungsbranche gängige Indexreihe, 

insofern erachten wir diesen Index für geeignet. 

 

 Bremen, 14. Juni 2024                                   Göken, Pollak und Partner 
 Treuhandgesellschaft mbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

 

 (Pencereci) (Tameling-Meyer) 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 

 

 

 

 

 

 Anlage 

- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 






		m.pencereci@gpp-treuhand.de
	2024-06-18T07:15:44+0000
	Metin Pencereci
	Signed by Metin Pencereci (m.pencereci@gpp-treuhand.de)


		tameling-meyer@tamey.de
	2024-06-18T09:34:09+0000
	Bernd Tameling-Meyer
	Signed by Bernd Tameling-Meyer (tameling-meyer@tamey.de)




